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Merkblatt: Installierung von Ansprechpersonen (AP)
Informationen für Gemeinden, Dekanate und Leitungsorgane zum Umgang mit sexualisierter Gewalt in der ELKB
1. Definition und Rolle
Ansprechpersonen (AP) sind die niederschwellige erste Anlaufstelle, für Betroffene von sexualisierter Gewalt im kirchlichen Kontext vor Ort. Ihre Aufgabe ist es, zuzuhören, Glauben zu schenken und eine erste Orientierung zu möglichen Optionen und ersten Handlungsschritten zu bieten. Sie fungieren als „Drehscheibe“ zu weiterführenden Fach- und Hilfestellen.

2. Kernaufgabe: Das „Clearing“
Die AP leistet strukturierte Erstberatung (Clearing), jedoch keine Seelsorge oder Therapie. Die Tätigkeit beginnt ab der Anfrage zu einer Beratung. 
· Ziele: Das Anliegen wertschätzend erfassen, Ressourcen klären („Was wollen Sie für sich?“) und Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen.
· Motivation: AP ermutigen Betroffene dazu, den Vorfall bei der offiziellen Meldestelle anzuzeigen. (§5 Abs.6)

3. Berufung und Team-Struktur
· Zuständigkeit: Die Berufung erfolgt offiziell durch das zuständige kirchliche Leitungsgremium (z. B. Kirchenvorstand, Dekanatsausschuss).
· Zusammensetzung: Nach Möglichkeit sollen zwei Personen berufen werden, idealerweise gemischtgeschlechtlich.
· Einsatzbereich: Die Zuständigkeit kann für Kirchengemeinden, Gemeindeverbünde oder Regionen festgelegt werden.

4. Wer kann AP werden? (Anforderungen & Ausschluss)
· Persönliche Eignung: Psychische Stabilität, Sprachfähigkeit zu sensiblen Themen sowie absolute Verschwiegenheit.
· Pflicht-Qualifizierung: Der Dienst darf erst aufgenommen werden, wenn die Basisschulung Prävention sexualisierter Gewalt sowie das Online-Einführungsseminar für Ansprechpersonen der Fachstelle besucht wurden.
· Ausschlusskriterien (Vermeidung von Rollenkonflikten): Das Amt darf nicht besetzt werden durch:
Präventionsbeauftragte, Personen mit Personalverantwortung oder Mitglieder des Interventionsteams: Diese Rollen sind aufgrund der Kontroll- und Aufklärungsfunktion sowie der Meldeplicht unvereinbar mit der AP, welche zur Vertraulichkeit verpflichtet ist.
5. Verbindliche Regelungen zur Erreichbarkeit
Um den Schutz der AP zu gewährleisten und eine dauerhafte Erreichbarkeit zu verhindern, gelten folgende verpflichtende Vorgaben:
· Funktions-Kontaktdaten: Es müssen zwingend eine Funktions-E-Mail-Adresse (z. B. ansprechperson-dorf1@elkb.de) oder eine Funktionstelefonnummer eingerichtet werden. Die Fachstelle empfiehlt beides.
· Keine privaten Daten: Die Nutzung privater oder persönlicher dienstlicher Kontaktdaten ist zum Schutz der Privatsphäre untersagt.
· Technische Ausstattung: Auf Wunsch finanziert der Träger ein Prepaid-Handy. Der Träger richtet die ELKB-Funktionsmailadresse für die Ansprechperson ein. Die Anleitung ist zu finden unter: Anleitung_Erstellung_Mailadresse_Ansprechpersonen.pdf
· Reaktionszeiten: Es sollten Mailboxen und automatischen Antworten genutzt werden, so dass darüber die jeweiligen Rücklaufzeiten kommuniziert werden. Empfohlen wird die Rückmeldung innerhalb von 48 Stunden bzw. drei Werktagen, sofern möglich.

6. Abgrenzung zur Intervention
· Vorgeschaltete Aufgabe: Die Rolle der AP ist der offiziellen Intervention vorgeschaltet.
· Ende der Begleitung: Die Aufgabe der AP ist abgeschlossen, sobald der Fall gemeldet oder an Fachpersonal vermittelt wurde.
· AP dürfen nicht im Interventionsplan einer Einrichtung stehen und sind kein Teil des Interventionsteams.

7. Rechtliche Stellung und Pflichten
Rechtsgrundlage für die Tätigkeit von AP bildet § 5 Abs 7 PrävG, der die Ansprechstelle als vertrauliche, ausschließlich an den Bedürfnissen der Betroffenen orientierte Beratungsinstanz definiert und damit den besonderen Schutzrahmen festlegt, innerhalb dessen Ansprechpersonen ihre Aufgabe wahrnehmen. Daraus leitet sich ab:
· Unabhängigkeit: AP sind in ihrer Tätigkeit unabhängig und nicht an Weisungen des Trägers gebunden.
· Verschwiegenheit: Sie unterzeichnen eine Verschwiegenheitserklärung; Informationen werden nur bei Gefahr im Verzug oder mit schriftlicher Schweigepflichtsentbindung weitergegeben. (§5 Abs.4)
· Meldepflicht: AP sind, sobald sie offiziell benannt sind von der Meldepflicht ausgenommen. 
· Führungszeugnisse: Ansprechpersonen müssen ein erweitertes Polizeiliches Führungszeugnis vorlegen.
· Berichterstattung: AP berichten jährlich (anonymisiert) an ihr Leitungsgremium und werden im Amt bestätigt.
Weitere Informationen, Termine und Vorlagen: aktiv-gegen-missbrauch-elkb.de
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